
München, 07.01.2008     

Mandantenrundschreiben Januar 2008   
 
 
Sehr geehrter Internetuser, 
sehr geehrte Internetuserin, 
 
vorab möchten wir uns bei Ihnen ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und das 
Vertrauen, das Sie uns entgegen bringen bedanken und Ihnen ein glückliches und 
erfolgreiches Jahr 2008 wünschen. 
 
Wir haben uns auch diesmal dazu entschlossen, statt Weihnachtskarten zu verschi-
cken, an einige mildtätige Vereinigungen zu spenden. Wir hoffen, das ist auch in Ih-
rem Sinne. 
 
Nachfolgend möchten wir Sie nun mit den steuerlichen Neuerungen der letzten Mona-
te vertraut machen. Wir hoffen, dass wir Ihnen wieder wertvolle Informationen zur 
Verfügung stellen können. 
 

Termine Januar 2008 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.1.2008 14.1.2008 7.1.2008 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.1.2008 14.1.2008 7.1.2008 
Sozialversicherung5 29.1.2008 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 
10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 
der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszu-
schläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf 
dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächti-
gung erteilt werden. 

3  Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den 

drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei al-
len Krankenkassen ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt 
werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt wer-
den. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Umsatzsteuer-Vorauszahlung ist regelmäßig wiederkehrende Aus-
gabe bei Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die kurze Zeit vor Beginn oder kurze 
Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs, zu dem sie gehören, zu- bzw. abgeflossen sind, gel-
ten als in diesem Kalenderjahr bezogen bzw. abgeführt. Als kurze Zeit gilt i. d. R. ein Zeitraum 
von 10 Tagen. 
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Der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, dass diese Regelung auch für bestimmte Umsatz-
steuer-Vorauszahlungen gilt, die für das vorangegangene Kalenderjahr geschuldet und zu Be-
ginn des Folgejahres gezahlt werden. 
Beispiel: Ein Unternehmer, der seinen Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermit-
telt, zahlt die Umsatzsteuer Dezember 2007 in Höhe von 1.000 € am 7. Januar 2008. Da die 
Zahlung kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs entrichtet wird, sind die 1.000 € in der 
Gewinnermittlung des Jahres 2007 als Betriebsausgabe abzuziehen. 
Vermieter können Umsatzsteuer-Vorauszahlungen für umsatzsteuerpflichtige Vermietungen 
entsprechend in der Anlage V als Werbungskosten berücksichtigen. 

Kürzere betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines Handelsvertre-
terrechts 
Bei dem von einem Handelsvertreter entgeltlich erworbenen Vertreterrecht handelt es sich um 
ein immaterielles Wirtschaftsgut. Es unterliegt der Abnutzung und ist nach einer Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs in gleich bleibenden Jahresbeträgen über seine Nutzungsdauer abzu-
schreiben. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist für den konkreten Einzelfall im Schät-
zungsweg zu bestimmen. 
Das Handelsvertreterrecht ist von einem Geschäfts- oder Firmenwert eines Gewerbetreibenden 
zu unterscheiden, der über einen Zeitraum von 15 Jahren abzuschreiben ist. In der Regel hat 
ein Handelsvertreter keinen Geschäftswert. Für das Unternehmen ist auch kein nennenswerter 
Kapitaleinsatz erforderlich. Außerdem basiert der geschäftliche Erfolg im Allgemeinen auf dem 
persönlichen Arbeitseinsatz. Für die Bemessung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ist 
auch auf die Besonderheiten des vertretenen Produkts und des vertretenen Unternehmens 
abzustellen. Dabei sind die Dauerhaftigkeit der Geschäftsbeziehungen zwischen dem Lieferan-
ten und seinen Kunden ebenso zu berücksichtigen wie die Art, Qualität und Marktposition des 
vertretenen Produkts. Deshalb ist von einer geringeren als 15-jährigen Nutzungsdauer auszu-
gehen. 
Für die zeitliche Mindestdauer ist zu berücksichtigen, dass der persönliche Einsatz des Han-
delsvertreters bei der Beurteilung nur eine untergeordnete Rolle spielt. Er hat eine geringere 
Bedeutung als dies im Verhältnis zwischen Arzt und Patient der Fall ist. Hier spielt das persönli-
che Vertrauensverhältnis die entscheidende Rolle, was zur Anerkennung einer Nutzungsdauer 
von nur drei Jahren für den immateriellen Praxiswert einer Arztpraxis führt. 
Bedingt durch die vorgenannten Überlegungen kann für ein übliches Handelsvertreterrecht eine 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von fünf Jahren berücksichtigt werden. 

Hälftiges Abzugsverbot für Werbungskosten im Zusammenhang 
mit Einkünften aus Kapitalvermögen verfassungsgemäß 
Einnahmen aus Dividenden und Gewinnausschüttungen sowie Veräußerungsgewinne aus der 
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften sind nur zur Hälfte steuerpflichtig. Damit in 
Zusammenhang stehende Werbungskosten sind auch nur zur Hälfte abzugsfähig. Dies ist nach 
einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 
Die Einführung des Halbeinkünfteverfahrens sollte die Doppelbelastung ausgeschütteter Ge-
winne mit Körperschaftsteuer und Einkommensteuer mildern. Es sollte sich durch die Vorbelas-
tung mit Körperschaftsteuer keine höhere Belastung ergeben, als dies der typisierenden Ein-
kommensteuerbelastung für andere Einkünfte entspricht. Dies wird durch die hälftige Befreiung 
der Einnahmen erreicht. 
Danach wäre es folgerichtig, die im Zusammenhang mit den Beteiligungseinkünften stehenden 
Werbungskosten in voller Höhe zum Abzug zuzulassen. Das Halbabzugsverbot durchbricht 
dieses objektive Nettoprinzip, ist aber hinzunehmen, weil sich durch den nur hälftigen Ansatz 
der Einnahmen aus Veräußerungsgewinnen von Beteiligungen ein erheblicher Vorteil ergibt, 
der den vorgenannten Nachteil des Halbabzugsverbots von Werbungskosten ansatzweise aus-
gleicht. 

Aufwendungen für Diätverpflegung sind keine außergewöhnliche 
Belastung 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Aufwendungen für eine krankheitsbedingte Diät-
verpflegung nicht als außergewöhnliche Belastung abziehbar sind. Dies gilt auch dann, wenn 
durch den Verzehr entsprechender Lebensmittel eine medikamentöse Behandlung ersetzt wird. 
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Kapitallebensversicherung erst nach Ausübung eines Rentenwahl-
rechts unpfändbar 
Eine Kapitallebensversicherung ist nicht deshalb unpfändbar, weil dem Versicherungsnehmer 
nach den Versicherungsbedingungen das Recht eingeräumt ist, statt einer fälligen Kapitalleis-
tung eine Versorgungsrente zu wählen. Dies hat der Bundesfinanzhof im Fall eines ehemaligen 
Geschäftsführers einer insolvent gewordenen GmbH (Kläger) entschieden. Das Finanzamt 
nahm ihn wegen Abgabenrückständen der GmbH in Haftung und pfändete die Ansprüche aus 
mehreren Lebensversicherungsverträgen. Diese Verträge sahen ein Rentenwahlrecht vor, wel-
ches der Kläger aber erst nach der Pfändung des Finanzamtes gegenüber den Versicherungen 
erklärte. 
Der Bundesfinanzhof stellt klar, dass Kapitallebensversicherungen nicht unter die auch im 
Steuerrecht zu beachtenden Pfändungsschutzvorschriften fallen und damit unbeschränkt 
pfändbar sind. Dies ändere sich erst, wenn ein vereinbartes Rentenwahlrecht wirksam ausgeübt 
wird, und damit feststeht, dass die Versicherung lediglich zur Altersvorsorge dient. Die Pfän-
dung des Finanzamts umfasste aber auch das Rentenwahlrecht des Klägers, so dass er dieses 
nicht mehr zum Nachteil des Finanzamts gegenüber den Versicherungsunternehmen ausüben 
konnte. 
Hinweis: Am 31. März 2007 ist das Gesetz zum Pfändungsschutz der Altersvorsorge in Kraft 
getreten. Die Altersvorsorge von Selbstständigen mittels Versicherungsverträgen unterliegt 
nicht mehr einem unbeschränkten Gläubigerzugriff. Unter bestimmten Bedingungen (Leistun-
gen aus dem Vertrag in regelmäßigen Zeitabständen und nicht vor Vollendung des 
60. Lebensjahres) kann zum Aufbau einer angemessenen Alterssicherung ein bestimmter Be-
trag unpfändbar bis zu einer Gesamtsumme von 238.000 € angesammelt werden. Kapitalle-
bensversicherungen mit Einmalzahlung profitieren nicht von dieser neuen Pfändungsschutzre-
gelung. 

Umsatzbesteuerung sonstiger Glücksspiele mit Geldeinsatz auf 
dem Prüfstand 
Der Bundesfinanzhof bejaht ernstliche Zweifel an der Umsatzbesteuerung sonstiger Glücksspie-
le mit Geldeinsatz, wie z. B. Glücksspielautomaten, ab dem 7.5.2006. Die Vollziehung von Um-
satzsteuerbescheiden, in denen die Entgelte hieraus der Umsatzsteuer unterworfen werden, 
muss deshalb auf Antrag ausgesetzt werden, so dass der Unternehmer die Umsatzsteuer vor-
läufig nicht zu zahlen braucht. Der Gesetzgeber hat die Umsätze zwar ab diesem Datum der 
Umsatzsteuer unterworfen, es ist aber zweifelhaft, ob die Neuregelung mit EU-Recht vereinbar 
ist. 

Keine Vorsteuerkorrektur bei Übertragung eines Miteigentumsan-
teils an einem umsatzsteuerpflichtig vermieteten Grundstück auf 
den Ehegatten 
Überträgt ein Vermietungsunternehmer den hälftigen Anteil an einer umsatzsteuerpflichtig ver-
mieteten Immobilie auf seinen Ehegatten, gilt dies als Geschäftsveräußerung im Ganzen. Diese 
Veräußerung führt beim Übertragenden nicht zu einer Vorsteuerkorrektur. 
Diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs beseitigt die bisher bestehenden Zweifel, ob eine 
unentgeltliche Übertragung unter Angehörigen mit umsatzsteuerlichen Folgen verbunden sein 
könnte. Das Gericht verweist in seiner Entscheidung im Wesentlichen auf die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs und auf die Richtlinien der Gemeinschaft. Danach soll die Über-
tragung von Unternehmen oder Unternehmensteilen möglichst nicht mit steuerlichen Nachteilen 
verbunden sein. 

Finanzamt darf die Arbeitsagentur über neben Arbeitslosengeld 
bezogene Einkünfte informieren 
Das Finanzamt darf wegen des Steuergeheimnisses grundsätzlich niemandem offenbaren, was 
es bei der Besteuerung eines Bürgers erfahren hat. 
Dass dies auch anders sein kann, zeigt der folgende Fall: Ein Bürger hatte während des Be-
zugs von Arbeitslosengeld in einem Zeitraum von drei Jahren auch erhebliche Einkünfte aus 
selbstständiger Arbeit und aus Gewerbebetrieb erzielt. Dies wollte das Finanzamt nach einer 
Außenprüfung der Arbeitsagentur melden. 
Der Bundesfinanzhof lehnte den Erlass einer einstweiligen Anordnung ab und bestätigte die 
Auffassung des Finanzamts und des Finanzgerichts, dass die Weitergabe von Informationen 
über die Einkünfte eines Arbeitslosengeld beziehenden Bürgers an die Arbeitsagentur zulässig 
ist. Dies sei auch dann der Fall, wenn nicht festgestellt werden kann, ob der Bürger das Arbeits-
losengeld zu Unrecht bezogen hat. Das Finanzamt müsse Letzteres auch nicht selbst prüfen. 
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Jahressteuergesetz 2008 
Zum Ende des Jahres hat das Jahressteuergesetz 2008 das parlamentarische Verfahren durch-
laufen und im Vergleich zum Ursprungsentwurf noch wichtige Abwandlungen erfahren. In 
29 Gesetzen und Verordnungen werden eine Vielzahl von steuerlichen Einzelmaßnahmen 
umgesetzt, die teilweise nur redaktioneller Art sind, andererseits aber auch inhaltliche Änderun-
gen mit sich bringen. 

Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen 
Eine Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen ist zukünftig nur noch bei einer Über-
tragung von Betrieben, Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen möglich. Begünstigungsfähig 
ist darüber hinaus auch die Übertragung einer GmbH-Beteiligung von mindestens 50 % durch 
den Gesellschafter-Geschäftsführer, wenn der Übernehmer seinerseits Geschäftsführer wird. 
Ausnahmsweise kann der bei der Übertragung landwirtschaftlichen Vermögens auf die Altentei-
lerwohnung entfallende Anteil an den Versorgungsleistungen weiterhin steuerlich geltend ge-
macht werden. Sonstige Übertragungen von Kapitalvermögen (z.B. Wertpapiere) oder Grund-
vermögen, die zu Einkünften aus Kapitalvermögen bzw. Vermietung und Verpachtung führen, 
können ab dem 1.1.2008 nicht mehr Gegenstand einer Vermögensübergabe gegen Versor-
gungsleistungen sein. 
Zwischen Rente und dauernder Last wird nicht mehr unterschieden, so dass Versorgungsleis-
tungen in voller Höhe als Sonderausgaben abgezogen und beim Empfänger voll besteuert 
werden. 
Die Neuregelungen sind auf alle nach dem 31.12.2007 vereinbarten Vermögensübertragungen 
anzuwenden. Für vor dem 1.1.2008 abgeschlossene Verträge (Altfälle) wird grundsätzlich Ver-
trauensschutz gewährt, indem die alte Rechtslage gültig bleibt. Die neue Rechtslage (Versa-
gung des Sonderausgabenabzugs) gilt aber doch ab 2008 für Altfälle, wenn das übertragende 
Vermögen nur deshalb einen ausreichenden Ertrag bringt, weil ersparte Aufwendungen zu den 
Erträgen des Vermögens gerechnet werden. Nur der Nutzungsvorteil eines zu eigenen Zwe-
cken vom Vermögensübernehmer genutzten Grundstücks (ersparte Nettomiete) zählt weiterhin 
als Ertrag des Vermögens. 

Rechnungen bei Kinderbetreuungskosten und haushaltsnahen Dienst-
leistungen 
Damit die Aufwendungen für Kinderbetreuungskosten oder haushaltsnahe Dienstleistungen 
(z.B. Pflege-, Betreuungs- oder Handwerkerleistungen) steuerlich anerkannt wurden, mussten 
diese bisher durch Vorlage einer Rechnung und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der 
Leistung im Rahmen der Einkommensteuererklärung nachgewiesen werden. Eine Beifügung 
der Nachweise ist zukünftig, erstmals in den Steuererklärungen für den Veranlagungszeit-
raum 2008, nicht mehr erforderlich. Stattdessen sollen nachprüfbare Angaben in den Steuerer-
klärungen abgefragt werden. Barzahlungen an den Leistungserbringer reichen aber weiterhin 
nicht aus, um die steuerliche Erleichterung in Anspruch zu nehmen. 
Bei haushaltsnahen Dienstleistungen wird der Steuervorteil auch auf Haushalte in der Europäi-
schen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (vorher nur inländische Haushalte) er-
streckt. Diese Neuregelung ist in allen Fällen anzuwenden, in denen die Einkommensteuer 
noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist. 

Rettung des Hausbankenprinzips 
Unternehmer, die bei einer Bank ein Guthaben unterhalten, bei der sie ebenfalls einen betriebli-
chen Kredit aufgenommen haben (back-to-back-Finanzierung), sollten mit diesen Kapitalerträ-
gen von der ab 2009 gültigen Abgeltungsteuer ausgenommen werden. Dies hätte zur Folge 
gehabt, dass die Guthabenzinsen nicht dem Abgeltungsteuersatz von 25 %, sondern dem per-
sönlichen Steuersatz zu unterwerfen gewesen wären. Der Gesetzgeber will verhindern, dass 
einem Unternehmen Fremdkapital zugeführt wird, obwohl Eigenkapital zur Verfügung gestellt 
werden könnte, das stattdessen als private Kapitalanlage verwendet wird. 
Nunmehr soll zur Aufrechterhaltung des Hausbankenprinzips eine back-to-back-Finanzierung 
nur in enger begrenzten Fällen unterstellt werden. Nämlich, wenn die Kapitalüberlassung der 
Bank in engem zeitlichen Zusammenhang mit einer Kapitalanlage des Unternehmers steht oder 
die jeweiligen Zinsvereinbarungen miteinander verknüpft sind. Per Gesetz liegt kein enger zeit-
licher Zusammenhang vor, wenn die Zinsvereinbarungen marktüblich sind. 

Werbungskosten beim Erwerb von Kapitalgesellschaftsanteilen 
Der vermeintlich günstige Abgeltungsteuersatz von 25 % muss durch den Verzicht auf die Gel-
tendmachung von Werbungskosten erkauft werden (Bruttobesteuerung). Bei der Fremdfinanzie-
rung von im Privatvermögen gehaltenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft führt das ab 2009 
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dazu, dass die Zinsaufwendungen steuerlich unberücksichtigt bleiben. Diesen untragbaren 
Zustand hat jetzt auch der Gesetzgeber erkannt und für Beteiligungen, die unternehmerischen 
Einfluss gewähren, Abhilfe geschaffen. 
Auf Antrag werden Dividenden dem persönlichen Steuersatz unter Anwendung des Teileinkünf-
teverfahrens (40 % der Dividende sind steuerfrei) unterworfen, wenn der Steuerpflichtige 
· zu mindestens 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder 
· zu mindestens einem Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt und beruflich für diese tätig 

ist. 
Der Werbungskostenabzug ist dann nicht auf den so genannten Sparer-Pauschbetrag von 
801 € beschränkt. Der Antrag muss nur einmal für die Zeit von fünf Veranlagungszeiträumen 
gestellt werden. Es wird dann fingiert, dass die Beteiligungsuntergrenzen für den gesamten 
Zeitraum überschritten sind. Erst danach sind ein neuer Antrag und die Darlegung der Antrags-
voraussetzungen erforderlich. Wird der Antrag widerrufen, greift wieder die Abgeltungsteuer. 
Eine Rückkehr zum progressiven Einkommensteuertarif ist dann ausgeschlossen. 

Frist für Antrag auf Einkommensteuerveranlagung entfällt 
Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit, 
von denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist, wird die Veranlagung nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen durchgeführt, z. B. bei Antrag zur Anrechnung von Lohnsteuer auf die 
Einkommensteuer. Die bisher im Gesetz vorgesehene Antragsfrist von zwei Jahren ist gestri-
chen worden, so dass eine Veranlagung auch noch nach mehreren Jahren durchgeführt wer-
den kann. Die Neuregelung greift ab dem Veranlagungszeitraum 2005, für frühere Veranla-
gungszeiträume schon dann, wenn über eine Ablehnung eines Antrags auf Veranlagung auf 
Grund der bisherigen Ausschlussfrist noch nicht bestandskräftig entschieden ist. 

Gewerbesteuer - geringere Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen 
bei Immobilien 
Durch die Unternehmensteuerreform 2008 wurden die Hinzurechnungsvorschriften für die Über-
lassung von Geld- und Sachkapital vereinheitlicht und zusammengefasst. Erfasst werden u. a. 
alle Zinszahlungen für Darlehen (vorher nur Dauerschuldzinsen) und die Finanzierungsanteile 
aus Mieten, Pachten und Leasingraten. Aus der Summe, die sich aus den einzelnen Hinzu-
rechnungstatbeständen ergibt, werden bei Gewährung eines Freibetrags von 100.000 € dem 
Gewinn aus Gewerbebetrieb 25 % der Summe hinzugerechnet. Die Summe wird insbesondere 
gebildet aus: 
· Entgelten für Schulden einschließlich des Aufwands aus nicht dem gewöhnlichen Ge-

schäftsverkehr entsprechenden gewährten Skonti oder wirtschaftlich vergleichbaren Vortei-
len, 

· bestimmten betrieblichen Renten und dauernden Lasten, 
· Gewinnanteilen des stillen Gesellschafters, 
· 20 % der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung der beweg-

lichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
· Neu: 65 % (vorher 75 %) der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die 

Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Damit will der Ge-
setzgeber dem Einzelhandel entgegenkommen, der über die gewerbesteuerliche Belastung 
bei hohen Mieten in Innenstadtlagen geklagt hatte. Die Änderung tritt mit der Unterneh-
mensteuerreform ab dem Erhebungszeitraum 2008 in Kraft. 
 

Wir hoffen Ihnen einen hilfreichen Überblick gegeben zu haben. Natürlich stehen wir 
Ihnen für weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

   
 Dr. Christian Gerl 
 Diplom-Kaufmann 
 Steuerberater 


